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Amtder Tiroler Landesregierung 

Präs.Abt. 11 - 1082/120 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 
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1010 Wie n 
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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem da~ ~us
länderbeschäftigungsgesetz geändert wird; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 35.401/1-2/89 vom 27. Jänner 1989 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Aus

länderbeschäftigungsgesetz geändert wird, wird folgende Stellung

nahme abgegeben: 

Zu Art. I Z. 2 (§ 4a): 

Im Abs. 1 ist von "unselbständiger Tätigkeit überwiegend durch 

Aufgaben der künstlerischen Gestaltung" und im Abs. 3 nur mehr 

von "künstlerischer Tätigkeit" die Rede. Es könnte zu Auslegungs

problemen führen, o~ aus diesen beiden Wendungen das Gleiche 

- was nach dem Sinn der Regelung wohl anzunehmen wäre - abgelei

tet werden kann. Zur Klarstellung würde sich entweder die gleiche 

Wortfolge oder zumindest im Abs. 3 ein Hinweis auf Abs. 1 empfeh

len. 

Im Abs. 1 sollten an Stelle von "unverhältnismäßig" ein in Bun

desgesetzen üblicherweise für die Regelung zur Abwägung von In-

12/SN-180/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



1'-

- 2 -

teressen verwendetes Wort wie "wesentlich" oder "erheblich" ge

braucht werden. Wenn auch der Verfassungsgerichtshof in seinem 

Erken-ntnis vom 16. Juni 1988, G 97-100/88-8, a-uf die V-erhältnis

mäßigkeit abgestellt hat, ergibt sich die Frage, ob d-ie durch 

das Auslän~erbeschäftigungs8esetz geschützten öffentlichen In

teressen überhaupt je unverhältnismäßig schwerer wiegen können, 

als die Freiheit der Kunst. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates zuge1e.itet. 

Für die Landes·regierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 
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